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Erscheint monatlich

Information des Festausschusses AG „Dorffrühstück/Offene Höfe 
zur Vorbereitung der Festtage 

anlässlich der 750-Jahr-Feier des Ortes Glaubitz vom 11.-13. Juni 2021
Im Jahre 1271 wurde der Ort Glaubitz erstmals urkundlich erwähnt. Die 750. Wiederkehr ist ein Anlass, um mit einer Jubiläumsfeier an
dieses geschichtliche Ereignis zu erinnern. Die Festtage sollen mit vielfältigen Angeboten dazu beitragen, Einblicke über die Entwicklung
unseres Ortes zu erhalten. So soll am Sonntag, dem 13. Juni 2021, in der Dorfmitte ein „Tag der offenen Höfe“ stattfinden, bei dem sich
ortsansässige Firmen und Vereine präsentieren können. Die Vorbereitungen in unserer Arbeitsgruppe laufen; um eine Koordinierung
vornehmen zu können bitten wir interessierte Firmen und Vereine sich bis 30. September 2020 bei Ulf Kaule, Gottfried Richter,
Anja und Daniel Schäfer oder der Gemeinde Glaubitz (035265/61130) zu melden.

Bundesweiter Warntag am 10. September 2020 –
Auch im Landkreis Meißen werden die Sirenen heulen

Am Donnerstag, 10. September 2020, wird der erste bundesweite Warntag stattfinden. Dann
werden um punkt 11 Uhr zeitgleich in Landkreisen und Kommunen in allen Bundesländern mit
einem Probealarm die Warnmittel, wie beispielsweise Sirenen, ausgelöst. Die Entwarnung soll
dann um 11.20 Uhr erfolgen. Für den Fall einer Warnung wird bundeseinheitlich ein einminüti-
ger auf- und abschwellender Heulton verwendet, zur Entwarnung ein einminütiger Dauerton.
„Auch der Landkreis Meißen wird sich an diesem bundesweiten Warntag beteiligen“, informiert
der Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen, Ronald Voigt, „wir werden mit den Sirenen die Signale „Signal-
probe“ und „Entwarnung“ senden und eine Mitteilung über das System Biwapp, die im Landkreis Meißen genutzte Warn-App, verbrei-
ten.“ Im Landkreis Meißen gibt es insgesamt 237 Sirenen. Davon sind 82 elektronische Sirenen. Bei diesen Sirenen wird das Sirenen-
signal nicht mehr durch einen Elektromotor erzeugt, sondern über Schalltrichter und eine integrierte Verstärkeranlage. Durch den gerin-
gen Energieverbrauch wurden diese Sirenen mit einer Notstromversorgung ausgestattet. Der Warntag soll die Bevölkerung für das
Thema Warnung sensibilisieren und insbesondere die Sirenensignale deutlich machen. Außerdem soll der bundesweite Warntag dazu
beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit die Selbstschutzfähigkeit der Bevölkerung
zu unterstützen. Gleichzeitig dient der Warntag dazu, die vorhandenen technischen Systeme zur Warnung zu testen und zu prüfen.
Zur Warnung der Bevölkerung sind mittlerweile zahlreiche Mittel und Wege vorhanden. Die altherkömmlichen akustischen Sirenen kennt
jeder, moderne Apps haben aber zwischenzeitlich auch viele Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Meißen auf ihren Smart-
phones installiert. Der Warntag ist eine Möglichkeit, auf diese modernen Systeme hinzuweisen und ihre Verbreitung noch weiter voran-
zutreiben. Zukünftig soll der bundesweite Warntag jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfinden. Darauf haben sich Bund
und Länder im Rahmen der Innenministerkonferenz 2019 geeinigt. 
Wer sich zu dem Thema Warnung weitergehend informieren möchte, kann dies online auf der Website www.bundesweiter-warntag.de.
Die Website erklärt auch, in welchen Fällen und auf welchen Wegen die Bevölkerung in Deutschland gewarnt wird. Eine Länderkarte
ermöglicht mit einem Klick den Überblick über Regelungen zur Warnung in den einzelnen Bundesländern. 
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SITZUNG DES GEMEINDERATES GLAUBITZ
Der Gemeinderat Glaubitz fasste in der Sitzung am
10.08.2020 folgenden Beschluss:

Beschluss-Nr. 18/2020
Der Gemeinderat Glaubitz stimmt der Erklärung gegenüber der Bau-
aufsichtsbehörde gemäß § 83 SächsBO zur Übernahme der Baulast
für das Vorhaben – Neubau eines Carports mit 2 Stellplätzen auf
dem Grundstück Oststraße 28 in Glaubitz – zu Lasten des kommuna-
len Grundstücks, Flurstück 682/48, Gemarkung Glaubitz gemäß ein-
gereichtem Plan und der Eintragung in das Baulastenverzeichnis zu.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Glaubitz findet
am Montag, dem 07.09.2020, 19.30 Uhr, im Gemeinde-
amt Glaubitz (Beratungsraum), Bahnhofstraße 19, statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den ortsüblichen Bekanntga-
ben an den Bekanntmachungstafeln.

Landratsamt Meißen
Kreisvermessungsamt
Obere Flurbereinigungsbehörde

Unternehmensflurbereinigung K 8572 OU Zschaiten/Roda
(VKZ LNO 27 017 1)

Gemeinden Nünchritz, Glaubitz, Stadt Großenhain

Landkreis Meißen

I. Ausführungsanordnung
1. Auf Grundlage des § 61 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I
S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), in Verbindung mit § 1 Absatz
2 und 3 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsge-
setzes (AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. Nr. 48
S. 1429) in der heute gültigen Fassung, wird die Ausführung des
Flurbereinigungsplanes im Unternehmensflurbereinigungsverfah-
ren K 8572 OU Zschaiten/Roda angeordnet.
Der neue Rechtszustand tritt am 14. September 2020 an die Stel-
le des bisherigen Rechtszustandes.

2. Nach § 80 Absatz 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März
1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 181 der Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), wird die sofortige
Vollziehung angeordnet, mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen
diesen Verwaltungsakt keine aufschiebende Wirkung haben.

II. Begründung
1. Zuständigkeit:
Die Obere Flurbereinigungsbehörde des Landkreises Meißen ist
für die Anordnung der Ausführung des Flurbereinigungsplanes ört-
lich und sachlich zuständig (§ 61 FlurbG i.V.m. § 1 Absatz 2 und
3 AGFlurbG).

2. Gründe:
Der den Beteiligten in gesetzlich vorgeschriebener Weise bekannt
gegebene Flurbereinigungsplan (§§ 56 ff. FlurbG) ist unanfecht-
bar. Seine Ausführung wird daher angeordnet (§ 61 FlurbG).

3. Dringlichkeit:
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Absatz 2
Nr. 4 der VwGO ist im überwiegenden Interesse der Beteiligten
geboten,  damit aus einem längeren Aufschub der Ausführung des
Flurbereinigungsplans den Beteiligten bei der Nutzung der neuen
Grundstücke und auf dem Gebiet des Grundstücksverkehrs keine
erheblichen Nachteile erwachsen. Zudem liegt es sowohl im öf-
fentlichen Interesse als auch im Interesse aller Beteiligten, dass die
öffentlichen Bücher zeitnah berichtigt werden und somit den neuen
Stand ausweisen.

III. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Ausführungsanordnung des Flurbereinigungsplanes kann
innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntgabe schriftlich,
in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG) oder zur Niederschrift beim Landratsamt Meißen,
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen, Widerspruch erhoben
werden. Wird der Widerspruch schriftlich erhoben, muss er innerhalb
dieser Frist beim Landratsamt Meißen eingegangen sein. 
Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser
durch De-Mail in der Sendevariante „mit bestätigter sicherer Anmel-
dung“ nach § 5 Absatz 5 De-Mail-Gesetz an die E-Mail-Adresse
post@kreis-meissen.de-mail.de zu richten. Nähere Hinweise sind auf
der Internetseite http://www.kreis-meissen.org/15865.html zu fin-
den. Die Erhebung des Widerspruches durch einfache E-Mail wahrt
daher die Form nicht.

IV. Hinweise
Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, insbesondere der
Übergang von Besitz, Verwaltung und Nutzung der neuen Grund-
stücke, ist bereits durch die vorläufige Besitzeinweisung mit Wirkung
vom 04.08.2017 geregelt worden. Mit der Ausführung des Flurberei-
nigungsplanes enden die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen Besit-
zeinweisung (§ 66 Abs. 3 FlurbG). Die zeitweiligen Einschränkungen
des Eigentums nach §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG sind aufgehoben. Die
öffentlichen Bücher (u. a. Grundbuch und Liegenschaftskataster) wei-
sen bis zu deren Berichtigung noch den bisherigen Stand auf. Diese
Berichtigung wird das Landratsamt Meißen bei den zuständigen
Behörden nach Eintritt des neuen Rechtszustandes veranlassen (§§ 79
ff. FlurbG). Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten natürlicher Personen im Rahmen des Unterneh-
mensflurbereinigungsverfahrens K 8572 OU Zschaiten/Roda können
im Internet unter folgendem Link abgerufen werden: 
https://www.laendlicher-raum.sachsen.de/datenschutz-in-verfahren-
der-landlichen-neuordnung-9248.html

Alternativ sind die Informationen auch bei der Oberen Flurbereini-
gungsbehörde des Landratsamtes Meißen, Kreisvermessungsamt,
Postfach 10 01 52, 01651 Meißen erhältlich.

Großenhain, den 10.08.2020

gez. Portsch
Obere Flurbereinigungsbehörde
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MOTORSPORTCLUB GLAUBITZ E.V.

• Unser Clubabend im September findet am 11.09. in
der Gaststätte „3 Lilien“ in Glaubitz um 19.30 Uhr
statt. Das Thema ist Rot-Kreuz- sowie Verkehrsinforma-
tionen.

• Am 17.09. findet unser Bowlingabend um 17.00 Uhr in Skassa statt.

• Die Leitung möchte sich bei allen bedanken, die zum Gelingen des
Clubabends im August im Waldbad beigetragen haben.

SV EINHEIT GLAUBITZ E.V.

Spielansetzungen

1.  Männer
05.09., 14.00 Uhr Glaubitz – Großenhain 3.
13.09., 14.00 Uhr Seerhausen – Glaubitz
20.09., 15.00 Uhr Glaubitz – Strehla 2.
27.09., 10.00 Uhr Kalkreuth 2. – Glaubitz
04.10., 14.00 Uhr Glaubitz – Merschwitz 2.

B-Junioren (Hinrunde in Priestewitz)
05.09., 12.00 Uhr Glaubit – Canitz

VEREINIGTE EVANGELISCH-LUTHERISCHE
CHRISTUSKIRCHGEMEINDE ZEITHAIN
Kirchgasse 5 · 01612 Glaubitz 
Tel. 035265 54271 · Fax 035265 64214

Samstag, 05.09.2020
13.00 Uhr Konfirmation in Glaubitz

Sonntag, 13.09.2020
9.00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz

anschl. Kirchenvorstandswahl
10.30 Uhr Gottesdienst in Nünchritz

Sonntag, 20.09.2020
9.00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz

Samstag, 26.09.2020
13.00 Uhr Konfirmation in Glaubitz

Sonntag, 27.09.2020
9.00 Uhr Festgottesdienst zu Erntedank in Glaubitz

Begegnungsstätte Nünchritz
Glaubitzer Straße 20, gegenüber Wacker-Sporthalle

Gebetskreis: wöchentlich montags, 10.00-11.00 Uhr
bei Pred. Seifert, Am Südhang3,Nünchritz

Basteltreff: Montag, 14. September, 19.00 Uhr

Gesprächsabend: Dienstag, 8. September, 19.30 Uhr
zum Thema: „Transsibirische Eisenbahn“
Pfr. i. E. M. Körber aus Zeithain

Bibelgespräch: Dienstag, 15. September, 19.00 Uhr

Frauenkreis: Donnerstag, 17. September

Frühstückstreff: wöchentlich donnerstags, 9.30-11.00 Uhr

Teezeit: Freitag, 11. September, 17.00 Uhr

Spielenachmittag: Freitag, 25. September, 17.00 Uhr

Soziale Beratung: Um telefonische Anmeldung wird gebeten!
Fr. Riedel, Tel. 03525 734319

Kirchgemeinde Glaubitz
Angebote für Jung und Alt

Hauskreis Glaubitz: montags, 19.30 Uhr
Info bei G. Schönfelder und J. Broschwitz,
Tel. 035265 54238

Frauenkreis: Donnerstag, 3. September, 14.30 Uhr 
im Pfarrhaus Glaubitz

Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19:00 Uhr 
im Pfarrhaus Glaubitz mit Uta und Thomas

Kinder- und Vorschulkreis: auch für Streumener Kinder!
Samstag, 12. September, 9.30-11.00 Uhr 
im Pfarrhaus Glaubitz

Christenlehre: mittwochs, 16.30 Uhr
im Pfarrhaus Glaubitz

Konfirmandenkurs: Samstag, 12. September starten wir 
im Klettergarten Dresdner Heide 
zum Kennenlernen! Info über Pfr. Scheiter 
und Pfrn. Skriewe-Schellenberg!

Musikalische Gruppen

Posaunenchor Glaubitz: donnerstags, 19.30 Uhr
im Gemeindehaus Glaubitz

Singkreis Glaubitz: mittwochs, 19.30 Uhr
im Gemeindehaus Glaubitz

Singkreis Zschaiten: donnerstags, 19.00 Uhr
im CL-Raum in der Kirche Zschaiten

Kurrende: samstags, ab 19. September, 9.30 Uhr
im Pfarrhaus Glaubitz

Kränzebinden und Schmücken der Kirche sowie Bringen von Blu-
men und Erntegaben zu Erntedank ist Samstag, 26. September, ab
15.30 Uhr nach der Konfirmation!

Fahrt nach Berlin zum Marsch fürs Leben
Am 19. September fahren wir mit dem Zug 9.27 Uhr ab Elsterwerda –
Biela. Zurück sind wir voraussichtlich 19.33 Uhr in Elsterwerda – Biela. 
Informationen www.bundesverband-lebensrecht.de oder bei Ludwig
Müller.
Unter 18-Jährige brauchen eine Erlaubnis der Eltern.
Kosten: Bitte bei Ludwig Müller erfragen!

Vereine und 
Organisationen

Mitteilungen 
der Kirche

Monatsspruch September 2020: Ja, Gott war es, der in
Christus die Welt mit sich versöhnt hat.         2. Korinther 5,19
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Volkssolidarität
Pflegedienst Nünchritz gGmbH

- Häusliche Krankenpflege
- Verhinderungspflege bei Urlaub oder Krankheit
der Pflegeperson
- Beratungsbesuche nach SGB XI
- Hauswirtschaftliche Versorgung

01612 Nünchritz · Glaubitzer Str. 12a · Tel. 035265/56770

Weitere Leistungen:
- Volkssolidarität Schlossresidenz Glaubitz gGmbH
Tel. 035265/649711
- Volkssolidarität Seniorenresidenz Merschwitz gGmbH
Tel. 035267/53626
- „Essen auf Rädern”
Tel. 035265/649712

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
• Notruf 112
• Krankentransport 0351/19222
• Brandmeldeanlagen 0351/19296
• Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
• Allgemeine Einwahl 0351/501210

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
(sonnabends und sonntags, 9.00-11.00 Uhr)

05./06.09. Praxis Dipl.-Stom. Ines Rückert
Am Kutzschenstein 2, 01591 Riesa, Tel. 03525/733103

12./13.09. Praxis Dipl.-Stom. Heidi Müller
John-Schehr-Straße 6, 01587 Riesa, Tel. 03525/733747

19./20.09. Praxis Alexander Stump
Alte Poststraße 5, 01594 Stauchitz, Tel. 035268/82585

26./27.09. Praxis Dr. med. dent. Andreas Gruner
Meißner Straße 25, 01612 Nünchritz, Tel. 035265/56589

Notiz zum Kleidercontainer
Der Kleidercontainer des Spangenberg-Kleiderwerkes wird weiterhin gut
angenommen. So kann es vorkommen, das aus organisatorischen Grün-
den der Container nicht schnell genug geleert werden kann. Sollte das ein-
treten, dann können Kleiderbeutel auch bei mir abgestellt werden, direkt
neben auf der Bank neben der Haustür oder auf dem kleinen Tisch. Dort
sind sie durch das vorstehende Dach auch vor Regen und Feuchtigkeit ge-
schützt und ich kümmere mich dann um die Weiterleitung.
Bitte nicht neben dem Container abstellen. Danke für die Beachtung dieses
Hinweises.
Christfried Seifert, Am Südhang 3, 01612 Nünchritz, Tel. 035265/56868
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Privates Bestattungshaus

Wir sind für Sie jederzeit zu erreichen, rufen Sie uns
an, wenn unsere Dienste benötigt werden. Nach Ab-
sprache kommen wir auch zu Ihnen nach Hause.

Nur Fachbetriebe führen dieses Zeichen

Inh. Jörg Wagenhaus
Glaubitz, Bahnhofstraße 79
Tag & Nacht Tel. (035265) 56834
Gröditz, Marktstraße 33 (Ecke Repp. Str.)
Tag & Nacht Tel. (035263) 31240

• Rohbau • Neubau • Trockenbau
• Putzarbeiten • Maurer- und Pflasterarbeiten

Höfer-Bau
Eingetragener Meisterbetrieb

01612 Glaubitz · Langenberger Straße 40
Telefon 035265/64840 · Funk 0174/9778406
Fax 035265/64841

Inserieren Sie im Mitteilungsblatt Glaubitz – denn Werbung bringt Erfolg!
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Wasserversorgung Riesa-Großenhain informiert

Baumaßnahmen im Jahr 2020
Die Wasserversorgung Riesa-Großenhain GmbH (WRG) hat
in ihrem Einzugsgebiet im Jahr 2020 bereits mehrere Bau-
maßnahmen in Angriff genommen bzw. plant weitere um-
fangreiche Arbeiten an ihren Anlagen. Insgesamt investiert
das Unternehmen mehr als 5 Millionen Euro. Das Unterneh-
men stellt hier einige der Maßnahmen vor, die für die Region
besonders wichtig sind.

Umbau Saugkollektor
Im Wasserwerk Fichtenberg in der Stadt Mühlberg wurde im Jahr 2019
mit dem Umbau des Saugkollektors für die Reinwasserpumpen begon-
nen. 2020 soll mit dem Los 5 die planmäßige Weiterführung sowie der
Abschluss der Maßnahme erfolgen. Dieses Los umfasst den Rückbau
des erdverlegten „Altkollektors“, den Abriss eines Schachtes, den Ver-
schluss von fünf Wanddurchführungen unterschiedlicher Dimensionen
sowie die Rückumbindung der abgehenden Trinkwasserfernleitung DN
800, wobei ein während der Bauzeit installiertes Provisorium beseitigt
wird. Diese Maßnahme kostet voraussichtlich 60.000 Euro.

Im Wasserwerk Fichtenberg wurden in den Jahren 2019/2020 die Rein-
wasserpumpen und der Saugkollektor erneuert. 2020 erfolgt die letzte
Teilmaßnahme als „Los 5“.

Erneuerung Pumpentechnik
Das Wasserwerk Fichtenberg ist die größte und wichtigste Trinkwasser-
gewinnungsanlage für den Raum Riesa-Großenhain-Lommatzsch. Im
Rahmen der kontinuierlichen Erneuerung und Optimierung ist in diesem
Jahr der Einbau neuer Zwischenpumpen vorgesehen. Hierbei soll vor al-
lem eine Verbesserung im Hinblick auf energetische Gesichtspunkte er-
reicht werden. Zwei der drei vorhandenen Pumpen sind zwischenzeitlich
fast 20 Jahre alt, die dritte ist über 40 Jahre alt. Neben der Pumpentech-
nik soll auch die zugehörige Elektro- und Steuerungstechnik erneuert
werden. Dafür werden insgesamt 150.000 Euro investiert.

Zeithain, Ring der Freundschaft 2 bis 5
Die Wohnblöcke 2 bis 6 Ring der Freundschaft in Zeithain werden über
eine Trinkwasserleitung St DN 100 bzw. GG DN 80 mit Trinkwasser ver-
sorgt. Diese Trinkwasserleitung soll durch eine neue Trinkwasserleitung
aus PE d 110 ersetzt werden. Weiterhin soll die Neuanbindung dieser
Trinkwasserleitung an die Trinkwasserleitung in der Moritzer Straße er-
folgen. Die alte Verbindung zur Moritzer Straße wird ebenfalls erneuert.
Nach Abschluss der Maßnahme wird der Wohnblock 6 über diese neue
Querverbindung mit Trinkwasser versorgt. Die Trinkwasserleitung St DN
80 vor dem Wohnblock 5 kann somit außer Betrieb genommen werden.
Diese Maßnahme kostet rund 55.000 Euro.

Nünchritz, Karl-Marx-Straße
Im Zuge der Erneuerung der Fahrbahndecke auf einem Teilstück der
Karl-Marx-Straße in Nünchritz verlegt die Wasserversorgung Riesa/

Großenhain GmbH auf einer Länge von 374 m eine neue Trinkwasser-
leitung aus PE d 180. Der Großteil der neuen Trinkwasserleitung wird in
grabenloser Bauweise verlegt. Zwischen der Wiesentorstraße und der
Querstraße wird die Trinkwasserleitung in offener Bauweise verlegt. Alle
Hausanschlussleitungen im Baubereich werden auf die neue Trinkwas-
serleitung aufgebunden. Die Altleitungen aus Asbestzement DN 250 und
duktilem Guss DN 150 werden auf einer Länge von 771 m außer Betrieb
genommen. Diese neigten in der Vergangenheit vermehrt zu Rohr-
brüchen. Die Reduzierung der Rohrdimension hat eine hydraulische
Optimierung zur Folge. Für diese Maßnahme werden 170.000 Euro
ausgegeben.

Ersatzneubau des Bediengebäudes am Hochbehälter 
Riesa-Weida

Zur langfristigen Sicherung einer stabilen Trinkwasserversorgung soll
das vorhandene, fast 50 Jahre alte Bediengebäude des Hochbehälters
Riesa-Weida durch einen Neubau ersetzt werden. Der Hochbehälter in
Weida ist mit einem Nenninhalt von 10.000 m³ der größte Behälter der
WRG und der zentrale Punkt im Verbundsystem des Fernleitungsnetzes
zwischen Riesa, Großenhain und Lommatzsch. Das bisherige Bedien-
gebäude beinhaltet neben den betriebsnotwendigen Armaturen für die
Wasserkammern das Überpumpwerk in den Raum Lommatzsch, die
Druckerhöhungsanlage für die Hochzone Weida sowie einen im Bau-
werkskörper integrierten Überlauf für den Behälter. Der integrierte Über-
lauf entspricht nicht dem Stand der Technik, die betriebsnotwendigen Ar-
maturen und die EMSR-Technik sind alterungsbedingt verschlissen. Zu-
dem erschwert die vorhandene Bauwerksgeometrie Wartungs- und In-
standhaltungsarbeiten. Nach einer Bauwerksprüfung und einer Ermitt-
lung der erforderlichen Sanierungsarbeiten wurden umfangreiche Vorbe-
trachtungen und Variantenvergleiche durchgeführt. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass ein Ersatzneubau des Bauwerkes gegenüber einer Sanierung
wirtschaftlicher ist. Aus baurechtlichen und wasserrechtlichen Gründen
ergaben sich erhebliche Auflagen, die eine umfangreiche Erweiterung
der Genehmigungsplanung erforderten. Daher konnte die Maßnahme
nicht mehr 2019 begonnen werden. Der Beginn wurde somit auf 2020
verschoben. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.
Investiert werden hier rund 2,1 Mio. Euro.

Die Arbeiten zum Neubau des Bediengebäudes am Hochbehälter Weida
sind in vollem Gange. Die Fertigstellung ist für nächstes Jahr vorgesehen.

- Anzeige -


